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RS OGH 1977/1/25 5Ob894/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1977

Norm

ABGB §1358

Rechtssatz

Aus dem Umstand, daß jemand im Wege einer Schenkung Eigentümer der mit einer Sachhaftung belasteten

Liegenschaft geworden ist, ist nicht auch abzuleiten, daß er auch die persönliche Haftung für die Schuld

mitübernommen hätte.
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